
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 19 (1903)

Heft: 36

Artikel: Gesetzeskunde für Meister und Arbeiter

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579566

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579566
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


594 ' Sïïttftr. fc^toeij. |><»ttbh>.=3eitutt(j (Organ für bie offtjietten ^ublifattonen be§ ©djrceijer. ®eroerbe»erein§) Sir. 36

Sie gentraßeitung beS Schweiger. @temerbebereinS

hatte eirte längere Vefpredjung mit $rn. gorrer, toelcfier
mit einër glei^gettigen (Beratung beiber Ver fid)erungS=
gebiete einöerftanben ift. Sie Haftpflicht als SluSnahme»
gefe| müffe burch bie Unfaflüerftchetuttg abgelöft merben.
@8 finb Oerfdjiebene Söfungen möglich, (ebenfalls muffen
bie VerufStreife met)r als bieS bei ber Oermorfenen
Vorlage ber gaß mar herbeigezogen merben.

$um groeefe 5er Verne!)mlaffung über biejenigen
©djritte, meiere nunmehr ju tun feien, ift bie heutige
Verfammtung einberufen rootben. @iu ißrojett, roelcheS
auS ben VerufSfreifen gemeinfam ausgearbeitet mürbe,
hätte jebenfaßS SluSfichten, an guftehenber ©teße beamtet

ju merben. SOtan foHte eS biefeS SDîat mit bem umge=
lehrten 3Bege berfuehen unb nicht ein fertiges ©pftem
bon ber Vepörbe auS borlegen.

Ser ^Referent fteßte ben Antrag, man foße burch
eine (Eingabe an ben VunbeSrat bie ßuftimmung zur
SBieberaufnähme ber VerfidjerungSfrage auSbrücfen,
atiein zugleich audj ben SBunfch ausbrechen, eS möchten
bie iranien» unb bie Unfaßüerfidjerung mit einanber
beraten unb auch gemetnfam eüentueß ber VolfS»
abftimmung unterbreitet merben. (Sine heute §u er=
nennenbe àommiffion foßte einen (Sttttourf auffteßert,
ber bie allgemeinen ®runbfä|e gu enthalten hätte, nach
benen bie Uttfaßüerfidjerung §u geftalten toäre.

Sie bon Oerfdjiebenen ©eiten bcnu|te SiSfuffion
ergab übereinftimmenb, bah eine (Regelung ber Ver=
haltniffe bon VünbeSroegen fel)t §u begrüben fei. @S

rourbe eine neungliebrige Kömmiffion befteßt, bie bie

nötigen Vorarbeiten auszuarbeiten unb ben Verbänben

Zur Vefpredjung unb guftimmung ju unterbreiten hat.
@tn ißrotofoß ber Verljanbfungen mirb ben Sntcreffen»
oerbänben ebenfalls zugefteßt merben. B-J.

(Kwfdjeskuttbe für Pciftcr unk ^rktttev«
(2lu8 ben TOitteUunaen be8 ©efretariate« bes ©cfjtoei?. ©ttoerbebeieins.)

B-J. gm legten Verität ber gabrifinfpeftoreu finb
einige, intereffünte Vemerfungen über bie gabriforb»
nurigen enthalten. §err Sr. ©chuter fagt z- V.: Sie
Arbeiter machten feiten aus bem ihnen zuftehenben
Vedjt ber ©infpradje Gebrauch unb menu bieS gefcljah,
mürben bebauertidjermeife zumeilen Singe, auf Oermeint»
liehe @5efe|eSparagrapljen geftü|t, Oerlangt, rnetche. nicht
in ein (Reglement gehören itnb bie burch feinen (v5eie|es
artifet geregelt roerbett. (SS märe auS biefen unb an»
bereu ©rüriben fe£;r münfehbar, roenn bie Sltbeiterüeranc
in ihren Verfammlungen für Verbreitung ber @e

fe|eSfunbe forgen mürben.
lieber bie Kütibig uug fagt |jr. Sr. ©(hitler, bah

fie nodj öfters nicht in gefe|lid)er SBeife ftattfjnbe. (SS

gibt noch immer (Arbeitgeber, meldte meinen, es genüge
an einem Vormerf auf bem erften 3eih)fterçfzettel, um in
ganz einfeitiger SBeife bie KünbigungSfrift abzuäubern
ober gar aufzuheben. (Sbeufomenig ffrupulöS ftnb biete
(Arbeiter in ber gnnefjaltung ber KünbigungSfrift.

SBir fügen hier bei: (Sollten nicht auch bei bem
grofjen Umfang ber mobernen @pezialgefe|gebung ben
ibîeiffern in ber ($efe|eSEunbe, namentlich auf bem Voben
beS 35 i e n ft ü e r t r a g e S, bes VerhältniffeS z^ifchen
UReifler, (Arbeiter unb Seljrling mehr als bieS gefdjieljt,
Slufflärung gegeben merben? Sie Vebingungen beS

SBerfoertrageS — alfo beS (Red)tSberf)ättmffeS z*^*tfcE)ett

UReifter unb Kunbe — Vefteßer — finb, mie in anberen
(RedjtSgebieten, z- Haftpflicht, bem ÜReifter oft erft
genauer befannt, memt er bitrdj Vrozeffe ober Verlufte
aßer (Art „gefcheit gemorben ift". SBie biet $eit muh
tfiebei Oertoren, mie üief Sterger muh empfttnben merben

Sie ©eftionen mürben l)ter gemifi ein banfbare»
fÇelb zur Vebauung bitrch Vorträge finben. @S mirb
fidf baS jmar nicht fo leicht in einem Vortrage
allgemeiner Statur erreichen laffen, ba bie eigentliche
Anleitung erft burch &aS Vorführen Oon praftifchen
Veifpielen unb (Singehen auf SetailS nu|bringenb mirb,
S8o eS angept, mürben fidf baher eigentliche (Spflen —
mehrere Vorträge nadfeinanber — mit Eingehen auf
bie 3)etailbeftirnrnungert ber @efe|e eignen. UnfereS
SBiffenS ift biefe Slrt beS Vorgehens in unferen Vereinen
noch feiten benu|t morben; Oor einigen Sahren hat ber
©eroerbeüerbanb ffürich mit gutem (Srfotge einen 3n»
ftruïtionSfurS für biejenigen 9J?eifier, meld)e als Stichler
bei ben gemerblichen ©^iebSgerichteu zu mirteu haben,
abhatten laffen. Sie ^Referenten merben nicht immer
(eicht zu finben fein, allein eS bürften fict) üielleicht boch

praftifche Suriften bagrt beftimmen laffen, foldfe eigent=
liehen SnftruftionSfurfe zu halten.

($S hanbett fich (ju'r um ein Oebiet birefter ©emerbe=

förberuug, loetcheS bei richtiger Pflege gemih auch ber
VereiuSorganifation nü|en fann.

(Sorr.)

Ser IRohrOerbinbungen gibt eS fo manner Slrt, bie
üon jeher nicht leicht Z" biçhten maren ; bie Üebelftänbe
Eennt ein Sebec, ber bamit zu tun hat. • Sie neuen
IRohtöerbinbungen ber f^irma Salob, SBteberfehr
& Sie. in SBinterthur aßen biefen Uebel»

ftänben ob.
Sie neuen Vohrperbinbungen in gig. 1, im £luer*

fdjnitt bargefteßt, haben eine îonOej unb tonfaü einge=
fchliffene Vronzebichtung unb erforbern feine Ladung.
@ie fönnen jebeegeit unb ohne ©chmierigfeit abgenommen
unb rnieber eingefchroubt merben unb erleichtern baher
mefentlich bie SRontage. Sie Kupplungen ftnb Oiermöge
beS fugeiförmigen SagerS üoßftänbig bicht, auch in bem
gafle, mo eine genaue, fchnurgerabe SRontierung ber
fRohre nicht ftattfinöen fonnte.

gtg. 1. Oucrf^nitt einer Supplung.

Sie „Sart"=VecbiubungSftüde ftnb bebeutenb haß»
barer als Verfchraubungen ganz auS Sifeu ober fRotgu|,
ba jte bie ©chmiegfamfeit beS VronzentetaßeS mit ber.

Dauerhaftigfeit beS fchmiebßaren SifenS oereinigen. @8

itnb alfo bie „Sart"*SRohrfupplungen auS fchmiebbarem
(Su| mit Vronze-Kugeßager ^ergefteCft, mit fugeiförmig
eingefchliffenem SichtungSlager auS Vronje, eS ift alfo
feinërléi Verpacfung nötig. Sie „Sart" » glanfehen»
Stohrfupplung befiehl aus fdjmieöbaretn ©uff mit Vronze?
Kugellager, mit ebenfaßS fugeiförmig eingefchliffenem
Sic|tung8lager aus Vronze unb bebarf ebenfaßS feiner
Verpacfung.

SaS angeroanbte ^ßringip ift baSfelbe mie bei ben,
oben befchriebenen Verfchraubungen. Sie glänfehen
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Die Zentralleitung des Schweizer. Gewerbevereins
hatte eine längere Besprechung mit Hrn. Forrer, welcher
mit einèr gleichzeitigen Beratung beider Versicherungs-
gebiete einverstanden ist. Die Haftpflicht als Ausnahme-
gesetz müsse durch die Unfallversicherung abgelöst werden.
Es sind verschiedene Lösungen möglich, jedenfalls müssen
die Berufskreise mehr als dies bei der verworfenen
Vorlage der Fall war herbeigezogen werden.

Zum Zwecke der Vernehmlassung über diejenigen
Schritte, welche nunmehr zu tun seien, ist die heutige
Versammlung einberufen worden. Ein Projekt, welches
aus den Berufskreisen gemeinsam ausgearbeitet wurde,
hätte jedenfalls Aussichten, an zustehender Stelle beachtet

zu werden. Man sollte es dieses Mal mit dem umge-
kehrten Wege versuchen und nicht ein fertiges System
von der Behörde aus vorlegen.

Der Referent stellte den Antrag, man solle durch
eine Eingabe an den Bundesrat die Zustimmung zur
Wiederaufnahme der Bersichernngsfrage ausdrücken,
allein zugleich auch den Wunsch aussprechen, es möchten
die Kranren- und die Unfallversicherung mit einander
beraten und auch gemeinsam eventuell der Volks-
abstimmung unterbreitet werden. Eine heute zu er-
nennende Kommission sollte einen Entwurf aufstellen,
der die allgemeinen Grundsätze zu enthalten hätte, nach
denen die Unfallversicherung zu gestalten wäre.

Die von verschiedenen Seiten benutzte Diskussion
ergab übereinstimmend, daß eine Regelung der Ver-
Hältnisse von Bandeswegen sehr zu begrüßen sei. Es
wurde eine neungliedrige Kommission bestellt, die die

nötigen Vorarbeiten auszuarbeiten und den Verbänden

zur Besprechung und Zustimmung zu unterbreiten hat.
Ein Protokoll der Verhandlungen wird den Interessen-
verbänden ebenfalls zugestellt werden. ll-.I.

Gesehesknnde Mr Melker »nd Arbeiter.
(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. GewcrbevereinS.)

ll-.j. Im letzten Bericht der Fabrikinspektoren sind
einige, interessante Bemerkungen über die Fabrikord-
nungen enthalten. Herr Dr. Schuler sagt z. B. : Die
Arbeiter machten selten aus dem ihnen zustehenden
Recht der Einsprache Gebrauch und wenn dies geschah,
wurden bedauerlicherweise zuweilen Dinge, auf vermeint-
liche Gesetzesparagraphen gestützt, verlangt, welche nicht
in ein Reglement gehören und die durch keinen Gesetzes-
artikel geregelt werden. Es wäre ans diesen und an-
deren Gründen sehr wünschbar, wenn die Arbeitervereine
in ihren Versammlungen für Verbreitung der Ge-
setzest un de sorgen würden.

Ueber die Kündigung sagt Hr. Dr. Schuler, daß
sie noch öfters nicht in gesetzlicher Weise stattfinde. Es
gibt noch immer Arbeitgeber, welche meinen, es genüge
an einem Vormerk auf dem ersten Zahltagzettel, um in
ganz einseitiger Weise die Kündigungsfrist abzuändern
oder gar aufzuheben. Ebensowenig skrupulös sind viele
Arbeiter in der Jnnehaltung der Kündigungsfrist.

Wir fügen hier bei: Sollten nicht auch bei dem
großen Umfang der modernen Spezialgesetzgebung den
Meistern in der Gesetzeskunde, namentlich auf dem Boden
des Dienstvertrages, des Verhältnisses zwischen
Meister, Arbeiter und Lehrling mehr als dies geschieht,
Aufklärung gegeben werden? Die Bedingungen des

Werkvertrages — also des Rechtsverhältnisses zwischen
Meister und Kunde — Besteller — sind, wie in anderen
Rechtsgebieten, z. B. Haftpflicht, dem Meister oft erst
genauer bekannt, wenn er durch Prozesse oder Verluste
aller Art „gescheit geworden ist". Wie viel Zeit muß
hiebei verloren, wie viel Aerger muß empfunden werden!

Die Sektionen würden hier gewiß ein dankbares
Feld zur Bebauung durch Vorträge finden. Es wird
sich das Ziel zwar nicht so leicht in einem Vortrage
allgemeiner Natur erreichen lassen, da die eigentliche
Anleitung erst durch das Vorführen von praktischen
Beispielen und Eingehen auf Details nutzbringend wird.
Wo es angeht, würden sich daher eigentliche Cyklen —
mehrere Vorträge nacheinander — mit Eingehen auf
die Detailbestimmungen der Gesetze eignen. Unseres
Wissens ist diese Art des Vorgehens in unseren Vereinen
noch selten benutzt worden; vor einigen Jahren hat der
Gewerbeverband Zürich mit gutem Erfolge einen In-
struktionskurs für diejenigen Meister, welche als Richter
bei den gewerblichen Schiedsgerichten zu wirken haben,
abhalten lassen. Die Referenten werden nicht immer
leicht zu finden sein, allein es dürften sich vielleicht doch

praktische Juristen dazu bestimmen lassen, solche eigent-
lichen Jnstruktivnskurse zu halten.

Es handelt sich hier um ein Gebiet direkter Gewerbe-
förderuug, welches bei richtiger Pflege gewiß auch der
Vereinsorganisation nützen kann.

„Dart ^Rohrkupplungen.
(Korr.)

Der Rohrverbindungen gibt es so mancher Art, die
von jeher nicht leicht zu dichten waren; die Üebelstände
kennt ein Jeder, der damit zu tun hat. > Die neuen
Rohrverbindungen der Firma Jakob, Wiederkehr
à C i e. in Winterthur helfen allen diesen Uebel-
ständen ab.

Die neuen Rohrverbindungen in Fig. 1, im Quer-
schnitt dargestellt, haben eine konvex und konkav èinge-
schliffene Bronzedichtung und erfordern keine Packung.
Sie können jederzeit und ohne Schwierigkeit abgenommen
und wieder eingeschraubt werden und erleichtern daher
wesentlich die Montage. Die Kupplungen sind vermöge
des kugelförmigen Lagers vollständig dicht, auch in dem
Falle, wo eine genaue, schnurgerade Montierung der
Rohre nicht stattfinden konnte.

Fig. 1. Querschnitt einer Kupplung.

Die „Dart"-Verbindungsstücke sind bedeutend halt-
barer als Verschraubungen ganz aus Eisen oder Rotguß,
da sie die Schmiegsamkeit des Bronzemetalles mit der
Dauerhaftigkeit des schmiedbaren Eisens vereinigen. Es
sind also die „Dart"-Rohrkupplungen aus schmiedbarem
Guß mit Bronze-Kugellager hergestellt, mit kugelförmig
eingeschlissenem Dichtungslager aus Bronze, es ist also
keinerlei Verpackung nötig. Die „Dort"-Flanschen-
Rohrkupplung besteht aus schmiedbarem Guß mit Bronze!-
Kugellager, mit ebenfalls kugelförmig eingeschliffenem
Dichtungslager aus Bronze und bedarf ebenfalls keiner
Verpackung.

Das angewandte Prinzip ist dasselbe wie bei den
oben beschriebenen Verschraubungen. Die Flanschen
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